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BABHE-Mitteilungen 7

Informationen des BABHE, Abteilung Versorgungsgüter

Vorschau auf das Jahr 1999 / Kommissariatsdienst
1. Vorschriften. Stand 1. Januar 1999

Gemäss beiliegendem «Verzeichnis der Vor-
Schriften für den Kommissariatsdienst (VV
Korn 99 d)», Stand 1. Januar 1999.

2- Verpflegungsdienst

2.1. Armeeproviant und Futtermittel

Der Artikel 337-9161 Kakaopulver gezuckert
wird nicht mehr geführt.

Rückschübe von Artikeln mit beschränkter
Haltbarkeit (roter AVM-Kleber) können auch
in Zukunft nur noch zum Teil gutgeschrie-
ben werden. Entgegen Ziffer 8.1. der Preis-
liste für Armeeproviant und Futtermittel wird
diese Regelung ab 1.1.99 für das ganze Sor-
timent angewendet.

2.2. Pflichtkonsum

Der Artikel Kakaopulver gezuckert (337-
9161) entfällt.

2.3. Preise der Militärspeisen

Neu werden vegetarische Gerichte berück-
sichtigt.

2.4. Lieferungen auf Waffenplätzen

Der Spitzenlieferant entfällt. Alle offerieren-
den Lieferanten, welche die Lieferbe-
dingungen erfüllen und mit dem BABHE
einen Vertrag abgeschlossen haben, er-
scheinen auf dem Verzeichnis und können

von der Truppe uneingeschränkt be-

rücksichtigt werden. Die Truppe wählt somit
ihren Lieferanten innerhalb der Ver-
tragslieferanten selber aus. Ausnahmen beste-
hen noch bei einzelnen Waffenplätzen mit
besonderen Vertragsklauseln.

3. Truppenrechnungswesen

3.1. Vervvaltungsreglement

3.1.1. Ziffer 24 Buchhaltungsperiode
Neu kann eine Buchhaltungsperiode der Trup-

penbuchhaltung maximal einen Ka-
lendermonat dauern. Somit ist in besonderen
Fällen für die Truppe, nach Rücksprache mit
dem Bundesamt für Betriebe des Heeres, ein

grösserer Handlungsspielraum möglich.

3.1.2. Ziffer 42

Aufgelöste und umgebildete Einheiten

Die Vermögensverwendung bei Auflösung,
Umbildung oder Neubildung von Trup-
penverbänden wurde im Verwaltungsregle-
ment festgelegt. Die Erfahrungen aus dem

Reformprogramm A 95 bilden die Grundla-

gen. Es wurde eine neutrale Formulierung
gewählt, so dass eine Änderung der Grund-
lagen für jedes Reformprogramm (A 95, PRO-
GRESS, A 200X) nicht mehr notwendig ist.

3.1.3. Ziffer 43 Vorschussmandate

Das Vorschussmandatheft wird dem Trup-
penrechnungsführer gemäss Schul- und Kurs-
tableau vom Bundesamt für Betriebe des Hee-

res automatisch an die Militäradresse zuge-
stellt.

Der Versand erfolgt am Donnerstag vor dem
Kadervorkurs. Somit ist das Vor-
schussmandatheft ab Montag KVK verfug-
bar. Eine vordienstliche Zustellung an die
Ziviladresse kann aus Sicherheitsgründen nur
in absolut notwendigen und begründeten Fäl-
len erfolgen.

3.1.4. Ziffer 98

Anforderung an den Truppenhaushalt

Diese Anpassung war notwendig, um die Ter-
minologie in den fächtechnischen Regle-
menten zu aktualisieren und zu vereinheitli-
chen.

3.1.5. Ziffer 167 und 168

Betreuung der Unterkünfte und der
persönlichen Ausrüstung

Dank diesem neuen Verfahren soll dem Kom-
mandanten die Arbeit vereinfacht werden.
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8 BABHE-Mitteilungen

indem er seine Bedürfnisse betr. Betreuung
der Unterkünfte und der persönlichen Aus-
rtistung dem zuständigen Betrieb des Bun-
desamtes für Betriebe des Heeres meldet.
Letzterer prüft, ob die Arbeit mit betriebsei-

genem Personal gemacht werden kann oder
nicht. Ist dies nicht möglich, kann der Betrieb
zusätzliches Personal anstellen.

Mit dieser Prozessänderung können folgende
Ziele erreicht werden:

den Kommandanten von administrativen
Arbeiten entlasten;

die Arbeit wird sowohl für die Truppe
als auch für die Verwaltung vereinfacht;

Synergien werden verwaltungsintern
(Betriebe) optimal ausgenützt (situativer
und kundenorientierter Einsatz der

verfügbaren Ressourcen);

Transparenz im Rechnungswesen
schaffen (nur noch eine zuständige
Stelle);

den administrativen Aufwand wo immer
möglich vereinfachen.

Für Leistungen von zusätzlichem Personal
dürfen keine Kosten zu Lasten der Dienst-
kasse verrechnet werden.

3.1.6. Ziffer 173

Fahrroute, Anrecht

Aufgrund eines Antrags des Kommandanten
der Feldweibel- und Stabsadjutanten Schulen
werden die Feldweibel- und Fourieranwärter
für die Reisen mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln den Offiziersaspiranten gleichgestellt; sie
reisen in der 1. Klasse.

3.1.7. Anhang 1

Mutationen der Angehörigen der Armee

Einleitung

Alle bisherigen Mutationen, die den Bestand
verändern, werden durch die zwei Mutatio-
nen «Zuwachs/Abgang» ersetzt. Nachfolgend
einige Anwendungsbeispiele:

ßeisp/e/ /

Ein Rekr rückt nachträglich in die RS ein.
Auf der Mannschaftskontrolle wird folgende
Mutation vorgenommen:

11.2....
Zuwachs

Seis/we/ 2

Ein AdA tritt von einer anderen Einheit über.
Auf der Mannschaftskontrolle wird folgende
Mutation vorgenommen:

14.4

Zuwachs

ßeAp/'e/ 3

Ein AdA hat einen Unfall erlitten und muss
ins Spital eingeliefert werden. Auf der Mann-
Schaftskontrolle wird folgende Mutation vor-
genommen:

8.3

Abgang

SeA/ue/ 4

Ein AdA wird zu einer anderen Einheit ver-
setzt. Auf der Mannschaftskontrolle wird fol-
gende Mutation vorgenommen:

11.2

Abgang

Buchstabe b

Wurde nicht verändert

Buchstabe c

Neu wurde ein Buchstabe c geschaffen. Hier
sind alle Mutationen aufgeführt, welche nur
den Verpflegungsbestand verändern. In der
Mannschaftskontrolle muss nichts eingetra-
gen werden.

Buchstabe d
Neu wurde ein Buchstabe d geschaffen. Hier
sind für den Rechnungsführer dienstliche
Informationen über Spezialfälle aufgeführt.

3.1.8. Anhang 3

Reisen und Transpurte durch Transport-
Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs

- Ziffer 1.2., Bst a

Der Marschbefehl 7.3./XII wurde gestrichen.
Neu wurde ein Marschbefehl für einen T
Mob Assistenzdienst (Form 7.7.) geschaffen.

3.1.9. Anhang 4

Pferde und Maultiere
(Mutationen und Transporte)

Der Fourier 11/98
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Einleitung
Alle bisherigen Mutationen, die den Bestand

verändern, werden durch die zwei Mutatio-
nen «Zuwachs/Abgang» ersetzt. Nachfolgend
einige Beispiele:

ßeisp/e/ /

Ein Pferd muss notgeschlachtet werden. Auf
der Pferdekontrolle wird folgende Mutation

vorgenommen:

11.02

Abgang

öe«p/e/ 2

Die Einheit erhält ein Pferd von einer ande-

ren Einheit. Auf der Pferdekontrolle wird fol-
gende Mutation vorgenommen:

11.02
Zuwachs

Ziffer l.b

Die Mutation «Detachierung» wurde aufge-
hoben. Eintrag im Pferdestanef und Berech-

nung der Futterberechtigung bei Auszahlung
der Futtervergütung erfolgt analog dem

System bei Auszahlung von Pensionsver-
pflegung an einen AdA.

Ziffer 2

Wurde nicht verändert.

3.2. Ergänzungen zum Verwaltungsreglement

3.2.1. Ziffer 32

Benützung von Turnhallen

Für die Durchführung von Fitcheck kann nur
dann eine Turnhalle benützt werden, wenn
eine Durchführung im Freien nicht möglich
ist.

3.2.2. Ziffer 33

Benützung von Freiluftbädern und von
Hallenbädern

Die Benützung von Freiluftbädern und von
Hallenbädern wurde zusammengefasst.

3.2.3. Ziffer 44

Entschädigungen für Hilfsbediente
Wurde gestrichen.

3.2.4. Ziffer 60
Militärische Anschlüsse

Die Kommandanten der Grossen Verbände
können einem besonderen militärischen
Anschluss zustimmen. Bisher war die Unter-
gruppe Ausbildungsführung im Heer Bewil-
ligungsinstanz.

3.2.5. Anhang 3

Verzeichnis der Bank- und Poststellen, bei
welchen Vorschussmandate einzulösen sind

Bedingt durch verschiedene Änderungen wur-
de dieser Anhang angepasst.

3.2.6. Anhang 4

Weisungen über den Empfang von Gästen
in Schulen und Kursen

Der Kredit für Einladungen in Truppenkur-
sen (Art. 1 wurde neu berechnet und korps-
weise (FAK, Geb AK, LW und Armeetrup-
pen) zugewiesen. Die Verwendungsmöglich-
keiten bleiben unverändert.

3.2.7. Anhang 5

Verzeichnis der Truppenunterkünfte
Wurde angepasst.

3.2.8. Anhang 6

Ausbildungskredite für die Fortbildungs-
dienste der Truppe (Ausb Kredite für FDT)

Neu können auch Kommandostempel zu
Lasten dieses Kredites beschafft werden.
Anrecht auf einen Stempel haben alle Kom-
mandanten, Führungsgehilfen, Dienstchefs,
Übermittlungs- und Reparaturoffiziere.

3.3. Formulare

Ab 1. Januar 1999 wird das Formularpaket
neue Formulare enthalten; es sind dies:

3.3.1. Formular 6.31/1

Feldweibel-/Fourier-Agenda

Ein seit längerer Zeit anvisiertes Ziel ist
erreicht worden. Die Fw-Agenda hat ein gros-
seres Format erhalten und steht nun mit den

vorgenommenen Ergänzungen auch den Fou-
rieren zur Verfügung. Sie trägt neu den Titel
FeldweibeU/FourierAgenda (Form. 6.31/1).
Die Feldweibel- / Stabsadjutanten-Schulen
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10 BABHE-Mitteilungen

und die Fourierschulen haben die neue Agen-
da bereits 1998 in der Ausbildung verwen-
det und ab 1999 werden die neuen Inhalte
mit dem Formularpaket erhältlich sein.

Das neue Format A 5 erlaubt nun, zusätzli-
che Informationen, Befehle usw. einzuordnen
und hat Platz in der Beintasche des TAZ 90.
Die notwendige Viererlochung ist mit einem
gängigen Locher möglich.

(1 x A 5 - Lochung, 2 x 888 - Lochung).

3.3.2. Form 16.18 A/B/C
Belastungs- und Gutschriftsanzeigen

Dieses Formular wurde neu erstellt und mit
neuen Artikelnummern (SAP-Nr) versehen.
Die Garnituren sind dreifach mit chemischem
Papierdurchschlag.

3.3.3. Form 17.1

Dienstkasse

Auf dem Deckblatt und der Seite 1 wurde
der Hinweis angebracht «Ist der Trup-
penbuchhaltung nicht beizulegen (VR Zif-
fer 56)». Ab Seite 3 wurde die Kolonne
«Postcheckverkehr» durch die Kolonne «Zah-
lungsauftrag BABHE» ersetzt (das PC-
Bordereau wird durch den Zahlungsauftrag
BABHE ersetzt).

3.3.4. Form 17.3

Mannschaftskontrolle

Dieses Formular wurde neu erstellt und auf
der Vorderseite von bisher 25 Zeilen auf 16

Zeilen und auf der Rückseite von bisher 28
Zeilen auf 20 Zeilen reduziert.

3.3.5. Form I7.5/1II
Kontierung

Das Formular ist neu nur noch einseitig
bedruckt; die Rückseite wurde aufgehoben.

3.3.6. Form 17.5/1 V
Saldi/Vorschüsse

Das Formular ist neu nur noch einseitig
bedruckt; die Rückseite wurde aufgehoben.

3.3.7. Form 17.8

Sold

Das Formular ist neu nur noch einseitig
bedruckt; die Rückseite wurde aufgehoben.

3.3.8. Form 17.9

Verpflegungsabrechnung

Das Formular ist neu nur noch einseitig
bedruckt; die Rückseite wurde aufgehoben.

3.3.9. Form 17.11

Militär - Telefon - Gespräche

Neu ist das Formular in Format A 4 und ein-
seitig bedruckt; die Rückseite wurde aufge-
hoben. Als Angaben für die Auszahlung
einer Entschädigung sind nur noch das Datum
und die Taxe notwendig.

3.3.10. Form 17.14

Abrechnung mit der Gemeinde
für die Unterkunft der AdA

Das Formular ist neu nur noch einseitig
bedruckt; die Rückseite wurde aufgehoben.
Im Feld «Kontierung» wurden die vorge-
druckten KPN von 4 auf 3 reduziert (421,
422, 429).

3.3.11. Form 17.17

Rechnung/Einnahmebeleg

Neu ist das Formular in Format A 4 und nur
noch einseitig bedruckt; die Rückseite wur-
de aufgehoben. Durch Ankreuzen des betref-
fenden Feldes kann angegeben werden, ob es
sich um einen Rechnungs- oder Einnahme-
beleg handelt.

3.3.12. Form 17.20

Zahlungsauftrag BABHE

Das Postcheckbordereau wurde abgeschafft.
Eine den privatwirtschaftlichen Ge-
gebenheiten angepasste Lösung wurde ange-
strebt. Neu muss der Rechnungsführer von
Hand oder EDV-mässig das Form 17.20 Zah-
lungsauftrag BABHE (Garnitur, zweifach, mit
chemischem Papierdurchschlag) ausfüllen.
Folgende Daten sind aufzuführen:

Konto Nr 99 530 (wie auf der EO-
Karte), Revisionsdatum, Einheit, Beleg Nr,
Betrag Fr sowie das Gesamttotal in Fran-
ken. (Die Lauf Nr wird nur durch das
BABHE eingesetzt).

Das Originalbeleg des Zahlungsauftrages mit
den Zahlungsbelegen ist an den Stab Bat/Abt

Der Fourier 11/98



BABHE-Mitteilungen 11

weiterzugehen, die Kopie des Zahlungsauf-
träges ist der Truppenbuchhaltung beizulegen.

Die Ablieferung an das BABHE erfolgt durch
den verantwortlichen Rechnungsführer
(Qm/Four) laufend, aber spätestens unmittel-
bar nach Beendigung des Dienstes. Nach
dem Erhalt der Unterlagen prüft das Bun-
desamt fur Betriebe des Heeres die Einzah-

lungsscheine und leitet die Zahlung ein.

Mit diesem Vorgehen ist die Arbeit der Trup-
pe wesentlich vereinfacht worden. Um eine

fristgerechte Zahlung sicherstellen zu können
ist es aber absolut zwingend, dass der Rech-

nungsftihrer die Einzahlungsscheine korrekt
und komplett ausfüllt. Dem Quartiermeister
obliegt eine strenge und genaue Kontrolle.
Wir denken damit die Zahlungsprozesse zu
optimieren; ein Erfolg ist aber nur mit der

Unterstützung der Truppe möglich.

3.3.13. Form 17.21

Zahlungsanweisung

Diese Art der Zahlung wurde gestrichen und
die entsprechenden Formulare 17.21 sind in
den Formularpaketen 1999 nicht mehr ent-
halten.

Mit dieser Massnahme ist es möglich, erheb-
liehe Einsparungen fur das VBS zu erzielen.
Um so wichtiger wird es sein, die genaue
Zahlungsadresse aufzunehmen.

Die Barauszahlung ist eine gute Alternative
zur Zahlung mittels Einzahlungsschein.

3.3.14. Form 17.22

Einzahlungsschein Giro
(Einzahlungsschein rot)

Der bisherige grüne Einzahlungsschein wird
durch den neuen roten Einzahlungsschein
ersetzt.

3.3.15. Form 17.26/V
Zwischenbilanz des Truppenhaushaltes

Das Ausfüllen dieses neuen Formulars wird
in den Fourierschulen und in den Fachkur-
sen für Fourgehilfen ausgebildet und in den

Rekrutenschulen wird das Formular bereits
verwendet. Es ist ein Bestandteil der Trup-
penbuchhaltung. In den Fortbildungsdiensten

der Truppe soll dieses Formular ein mög-
liehst genaues Bild über den Stand des Ver-
pflegungskredites geben. Mit dem Zwischen-
bilanzabschluss nach 10 Tagen ist es mög-
lieh, falls notwendig, entsprechende Mass-
nahmen einzuleiten.

Da in der Zwischenbilanz grundsätzlich mit
denselben Zahlen wie in der Verpfle-
gungsabrechnung gearbeitet wird, müssen die
Saldi am Ende der Dienstperiode identisch
sein.

3.3.16. Form 17.33

Warenkontrolle

Dieses Formular wurde neu erstellt und mit
neuen Artikelnummern (SAP-Nr) versehen.

3.3.17. Form 17.34
Verbrauch des Pflichtkonsums FDT für die

ganze RS

Dieses Formular wurde neu erstellt und mit
neuen Artikelnummern (SAP-Nr) versehen.

3.3.18. Form 17.35

Kontrollblatt Lagerung & Temperatur

Dieses Formular wurde neu erstellt und ist
Bestandteil der Lebensmittel-Selbstkontrolle.

3.3.19. Form 17.36

Temperaturkontrolle

Dieses Formular wurde neu erstellt und ist
Bestandteil der Lebensmittel-Selbstkontrolle.

3.3.20. Form 17.37

Inventar der Tiefkühltruhe

Dieses Formular wurde neu erstellt und ist
Bestandteil der Lebensmittel-Selbstkontrolle.

3.3.21. Form 17.38
Raster Menueplan

Dieses Formular wurde neu erstellt und ist
Bestandteil der Lebensmittel-Selbstkontrolle.

3.3.22. Form 17.39

Befehlsgebung für die nächste Mahlzeit

Dieses Formular wurde neu erstellt. Der
Befehl ist am Anschlagbrett sichtbar an-
zubringen. Das Ziel dieses Befehls ist es, den
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Küchenchef in der Führungstechnik zu unter-
stützen.

3.3.23. Form 17.42

Datierung Speiseresten (Kleberbogen)

Dieses Formular wurde neu erstellt und ist
Bestandteil der Lebensmittel-Selbstkontrolle.

3.3.24. Form 17.46

Abrechnung über vereinzelte Diensttage
(Beilage)

Das Formular wurde gesamtheitlich überar-
beitet und neu gestaltet. Es soll sicher und
einfach in der Anwendung sein. Auf der Vor-
derseite werden die Angaben des Angehöri-
gen der Armee erfasst und die Abrechnung
erstellt. Auf der Rückseite sind wichtige
Angaben für das Ausfüllen der Vorderseite
aufgeführt:

Hinweise (siehe Muster Seite 13)

1
Angaben gemäss Mannschaftskontrolle

^ Die Zahlungsadresse ist von entschei-
dender Bedeutung, falls die Entschädigungen
nicht bar ausbezahlt werden können. Da die

Zahlungsanweisungen (Form 17.21) nicht
mehr verwendet werden, gilt es, diese Anga-
ben unter Punkt 2 sorgfältig und vollständig
aufzunehmen.

3 Angaben gemäss Marschbefehl. Der Ver-
merk «In Zivil geleistete Diensttage» wurde
gestrichen, weil diese Art der Dienstleistung
keinerlei Einfluss auf die Soldberechtigung
hat.

^ In diesen Spalten werden die Anzahl
Mahlzeiten erfasst. Das Total wird addiert.

' Nur wenn die Übernachtung im Hotel, in
einem Gasthof, Pension oder bei Privaten
erfolgt, hat der AdA Anrecht auf eine Ent-
Schädigung.

^ Grundsätzlich kann die Reise auf ver-
schiedene Arten erfolgen:

Truppenbesuche (OKA Ziffer 18)
Schiedsrichterdienst (OKA Ziffer 41.3)
Erkundung (OKA Ziffer 56.4)

- WEMI (OKA Ziffer 56.4)

Die Kilometerentschädigung kann nur dann
ausbezahlt werden, wenn die Bewilligung des

Kommandanten des Grossen Verbandes vor-
liegt.

^ Die gültigen Ansätze gemäss VRE sind
einzusetzen. Am Schluss werden die Anga-
ben «Total» mit den Ansätzen multipliziert.

3.3.25. Form 17.48
Bericht über die Kassenrevision

Dieses Formular wurde mit dem Bereich
BEBECO-CARD ergänzt.

3.3.26. Form 17.53
Übernahme- und Rückgabeprotokoll

Dieses Formular wurde in enger Zusammen-
arbeit mit der Feldweibel- und Stabsadjutan-
tenschule überarbeitet.

3.3.27. Form 17.54

Bestellungs-, Lieferungs- und Rechnungs-
kontrolle

Das Ausfüllen des Formulars wird in der
Küchenchefschule, in der Fourierschule und
in den Kursen für Fouriergehilfen ausgebil-
det. Das Formular ist eine Kontrolle der

Bestellungen, der Lieferungen sowie der
Rechnungen und deren Begleichung. Ziel ist

es, nachdienstliche Rechnungen im Bereich
der Verpflegungsbeschaffung zu vermeiden.

3.3.28. Bezeichnungsetiketten auf den Formular-
paketen

Im Jahre 1999 werden die Formularpakete
mit einer Etikette der Farbe «Orange» ange-
schrieben.

«Der Fourier»
wünscht allen Hellgrünen

einen schönen,

erfolgreichen Militärdienst!

a. mit dem Marschbefehl (gratis)
b. mit dem eigenen Privatfahrzeug
c. als Mitfahrer in einem Privatfahrzeug

Eine Billettvergütung zur Militärtaxe kann nur
in folgenden Fällen ausbezahlt werden:
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Stab oder Einheit
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Stato maggiore o unità

ABRECHNUNG UBER VEREINZELTE DIENSTTAGE
DECOMPTE DES JOURS DE SERVICE ISOLES

CONTEGGIO DEI GIORNI DI SERVIZIO SINGOLI

Jahr Beleg Nr
Année Pièce no
Anno Pezza no
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Grade 1 } ^om
Grado VL/

_
Cognome

Einteilung
Incorporation
Incorporazione
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^ totale
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Datum

Date
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Ora

vice ou de rassembl.

Luogo dell'entrata in

serMzio o di riunione ©
Mo

Déj

Col

«Ii Na

)i Soup

»r Cena

o
^^

:::::::::::: ÎÎ:
+|n i

||-
•"••• : : | +

il-

Durch den

A remplir

Rechnu

ar le co

ngsfûhrer a

mptable

uszufüll

Total

Total
M
Total

321

321

Da riempire dal contabile Total 321

To al 440

6
Billettvergütung / Remboursemetn du billet cht / Rimborso del biglletto terrovtarlo 51 o

O
Km-Entsch priv Fz (Beilage; Bewilligung) / Ind km vhc à mot rivé (Annexe; autorisation) / Indennità km per veic privato (Allegato: autorizzazione) 520

Diverses / Divers / Dlversi

Die Richtigkeit bescheinigt:
Certifié exact: commandant

Certiticata l'esattezza: comandante

| Total/Totale Fr. p : : : :

etrag erhalten:

Acquitté:

Mcevuto:

Vorgesetzter Kommandant/le supérieur commandant/Il supertore comandante dA/mllltalre/mllltare
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14 BABHE-Mitteilungen lin.

Verzeichnis der Vorschriften für den Kommissariatsdienst
(VV Kom 99 d)

Stand: 1. Januar 1999

Vorschrift Titel Ausgabe Bemerkungen

Regl 5I.3 d Verwaltungsreglement (VR) 1999

51.3/1 d Ergänzungen zum Verwaltungs-
règlement (VRE)

1999

51.23 d Organisation in Kursen
der Armee (OKA)

1999 Bei Kdt und Qm

52.31 d Versorgung
+ Nachtrag 1

1995

1997
Bei Kdt, Chef Kom D
und Qm

52.100/1 d Merkpunkte für Führer von
Versorgungsstaffeln

1996

60.1 d Truppenhaushalt (TH) 1999

60.4 d Behelf ftir Einheitsfouriere
(BEFO) + Nachtrag 1

1987
1990

60.5 d Menüvorschläge (MV) 1988

60.6 d Kochrezepte 1993

60.7 d/f Organisation und Führung der
Detachementsküche (OFDK)

1988 Nur für Formationen mit Det
Kochausrüstung

60.8 d Behelf Versorgung Bereich
Truppe

1995

60.12 d/f/i Benzinvergaserbrenner 1991

Weisung BABHE
82.11 d Preise für Armeeproviant und

Futtermittel
1999

82.12 d Preise der Militärspeisen 1999

82.10 d/f Verpflegungskredit und

Richtpreise
1999 Erscheint periodisch nach

Bedarf

82.13
82.14
82.15
82.16

d/f/i Verzeichnis der Lieferanten von
- Brot
- Fleisch
- Käse

- Milch

1999 Für Dienstleistungen auf den

Waffenplätzen

82.17 d/f/i Verzeichnis der Vertrauens-

personen für die Hygienekontr
1999

d/f/i Verzeichnis der Bundestank- 1999
stellen (VBTS)

Bei Bedarf sind die benötigten Exemplare - gesamthaft pro Truppenkörper - durch den Chef Kom D oder den Qm schriftlich wie folgt zu bestel-

len: Regleraente, Behelfe und Formulare an: Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern; Weisungen BABHE an: Bundesamt für Betrie-
be des Heeres, Sektion Verpflegung, 3003 Bern.
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